
 

 
 

 
 
 

 
An alle Mitglieder des DRBV 
 
 
 
 
 
 
 
Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung des 
DRBV e.V.  
 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 der DRBV-Satzung beruft das Präsidium für das 
Geschäftsjahr 2025 die ordentliche Mitgliederversammlung des Deutschen 
Rock’n‘Roll und Boogie-Woogie Verband e.V. ein. 
 
Sitzungsort:​ Mosaikfoyer der Liederhalle Stuttgart, Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart​
​ (Zugang über die Schlossstraße) 
Datum:​ Sonntag, 24.08.2025​  
Zeit:​ 11:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr​
 
Vorläufige Tagesordnung 
 
I.​ Begrüßung durch die Präsidentin  
II.​ Feststellung der Anwesenheit, der Stimmberechtigung und der Beschlussfähigkeit  
III.​ Berichte der Verbandsgremien 
IV.​ Entgegennahme und Genehmigung des Geschäfts- und Kassenberichtes 
         für das Geschäftsjahr 2024 
V.​ Entlastung des Präsidiums 
VI.​ Vorlage des Haushaltsplanes 2025 
VII.   Neuwahlen 

1.​ Leitung der Mitgliederversammlung 
turnusmäßig neu zu besetzen: Falk Scheibe-In der Stroth 

2.​ Kassenprüfer 
aktuell: Kai-Uwe Geßwein und Steffen Rittberger  

VII.​ Anträge  
1.​ Antrag des Präsidiums zur Änderung der Finanzordnung 1.3 

Lastschriftverfahren 
2.​ Antrag zur vorgezogenen Umsetzung zum Lastschriftverfahren in 2025 
3.​ Antrag des HRBV zur Änderung der Finanzordnung 1.2.7 Startgebühren 
4.​ Anträge zur Abberufung der Präsidentin und des Sportdirektors in Verbindung 

mit Neuwahlen dieser Positionen 
 



 

 
IX.​ Verschiedenes 
X.​ Verabschiedung  
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung müssen nach §13 Abs. 4 der DRBV-Satzung 
schriftlich und mit Begründung spätestens 4 Wochen vor dem Termin der 
Mitgliederversammlung, also bis zum bei der Geschäftsstelle oder einem 
Präsidiumsmitglied eingereicht werden. Maßgeblich ist der Eingang bei den vorgenannten 
Stellen, nicht die Absendung oder das Datum des Poststempels. Anträge zur Änderung der 
Satzung und/oder Ordnung müssen zudem Angaben über die zu ändernden 
Paragraphen/Punkte und eine Begründung enthalten. 
 
Wir halten derzeit das ursprüngliche Berichtsheft mit den Anträgen öffentlich. Eventuelle 
weitere Anträge sowie Berichte der Verbandsgremien werden spätestens zwei Wochen vor 
der Mitgliederversammlung zusammen mit der endgültigen Tagesordnung im Internet 
veröffentlicht.  
 
Jeder Delegierte muss im Besitz einer rechtsgültigen Vollmacht sein. Ein Formblatt 
„Vollmacht“, erhalten Sie mit der endgültigen Tagesordnung. Vorbehaltlich der 
Zustimmung der Mitgliederversammlung ist eine Teilnahme als Gast ohne 
Stimmrecht über Videokonferenz möglich. Das Stimmrecht kann jedoch vorab an 
einen Vertreter übertragen werden. Der Zugang zur Videokonferenz ist über das 
folgende Formular bis zum 20.08.2025  anzumelden. Zugangsdaten versendet die 
Geschäftsstelle. Für die Teilnahme in Präsenz mit Stimmberechtigung ist keine 
Anmeldung nötig, jedoch das Vorlegen einer gültigen Vertretungsvollmacht. Eine 
Gastteilnahme in Präsenz ist ebenso vorbehaltlich der Zustimmung der 
Mitgliederversammlung möglich und auch dafür ist keine Anmeldung nötig. ​
 
 
 
Das Präsidium des DRBV  

https://forms.gle/pWEaVBCgQQiyMeYM6

